
 

 

Synopse 
 
Steuergesetz; Teilrevision (StG Rev 24) 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (bGS Nummern) 

Neu: – 
Geändert: 621.11 
Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Entwurf Regierungsrat, 1. Lesung 

 I. 

 Der Erlass «Steuergesetz (bGS 621.11) vom 21. Mai 2000 (Stand 
1. Januar 2021)» wird wie folgt geändert: 

Art.  8 
V. Steuerberechnung bei anteiliger Steuerpflicht 

 

1 Steuerpflichtige Personen, die im Kanton nur für einen Teil ihres Einkommens 
und Vermögens steuerpflichtig sind, entrichten die Steuern für die im Kanton 
steuerbaren Werte nach dem Steuersatz, der ihrem gesamten Einkommen und 
Vermögen entspricht; steuerfreie Beträge werden ihnen anteilmässig gewährt. 
Vorbehalten bleibt Abs. 2. 

 

2 Steuerpflichtige Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in 
der Schweiz entrichten die Steuern für Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und 
Grundstücke im Kanton zu dem Steuersatz, der dem im Kanton erzielten Ein-
kommen und den im Kanton gelegenen Vermögenswerten entspricht. Die Sozi-
alabzüge und Steuerfreibeträge werden nicht gewährt. 

2 Steuerpflichtige Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in 
der Schweiz entrichten die Steuern für Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und 
Grundstücke im Kanton mindestens zu dem Steuersatz, der dem in der Schweiz 
erzielten Einkommen und dem in der Schweiz gelegenen Vermögen entspricht. 
Die Sozialabzüge und Steuerfreibeträge werden nicht gewährt. 

Art.  20 
2. Unselbständige Erwerbstätigkeit 

 

1 Steuerbar sind alle Einkünfte aus privatrechtlichem oder öffentlich-rechtlichem 
Arbeitsverhältnis mit Einschluss der Nebeneinkünfte wie Entschädigungen für 
Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, 
Gratifikationen, Trinkgelder, Tantiemen, geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbeteili-
gungen und andere geldwerte Vorteile. 
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Geltendes Recht Entwurf Regierungsrat, 1. Lesung 

2 Die vom Arbeitgeber getragenen Kosten der berufsorientierten Aus- und Wei-
terbildung, einschliesslich der Umschulungskosten, stellen unabhängig von deren 
Höhe keinen anderen geldwerten Vorteil im Sinne von Abs. 1 dar. 

 

 3 Kapitalabfindungen aus einer mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Vorsor-
geeinrichtung oder gleichartige Kapitalabfindungen des Arbeitgebers werden 
nach Art. 41 besteuert. 

Art.  23b 
Kapitaleinlageprinzip 

 

1 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die von den Inha-
bern der Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezember 1996 geleistet worden sind, 
wird gleich behandelt wie die Rückzahlung von Grund- oder Stammkapital. Abs. 
2 bleibt vorbehalten. 

 

2 Schüttet eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, die an einer schweize-
rischen Börse kotiert ist, bei der Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen 
nach Abs. 1 nicht mindestens im gleichen Umfang übrige Reserven aus, so ist 
die Rückzahlung im Umfang der halben Differenz zwischen der Rückzahlung und 
der Ausschüttung der übrigen Reserven steuerbar, höchstens aber im Umfang 
der in der Gesellschaft vorhandenen, handelsrechtlich ausschüttungsfähigen üb-
rigen Reserven. 

 

3 Abs. 2 ist nicht anwendbar auf Reserven aus Kapitaleinlagen:  

a) die bei fusionsähnlichen Zusammenschlüssen durch Einbringen von Beteili-
gungs- und Mitgliedschaftsrechten an einer ausländischen Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft nach Art. 72 Abs. 1 lit. c oder durch eine grenzüber-
schreitende Übertragung auf eine inländische Tochtergesellschaft nach 
Art. 72 Abs. 1 lit. d nach dem 24. Februar 2008 entstanden sind; 

 

b) die im Zeitpunkt einer grenzüberschreitenden Fusion oder Umstrukturierung 
nach Art. 72 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 oder der Verlegung des Sitzes oder der 
tatsächlichen Verwaltung nach dem 24. Februar 2008 bereits in einer ausländi-
schen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft vorhanden waren; 

 

c) im Falle der Liquidation der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft.  
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Geltendes Recht Entwurf Regierungsrat, 1. Lesung 

4 Die Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss auch für Reserven aus Kapitaleinlagen, 
die für die Ausgabe von Gratisaktien oder für Gratisnennwerterhöhungen ver-
wendet werden. 

 

5 Entspricht bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten an einer Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft, die an einer schweizerischen Börse kotiert ist, die 
Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen nicht mindestens der Hälfte des 
erhaltenen Liquidationsüberschusses, so vermindert sich der steuerbare Anteil 
dieses Liquidationsüberschusses um die halbe Differenz zwischen diesem Anteil 
und der Rückzahlung, höchstens aber im Umfang der in der Gesellschaft vor-
handenen Reserven aus Kapitaleinlagen, die auf diese Beteiligungsrechte entfal-
len. 

 

 6 Abs. 1 gilt für Einlagen und Aufgelder, die während eines Kapitalbands nach 
Art. 653s ff. des Obligationenrechts1) geleistet werden, nur soweit sie die Rück-
zahlungen von Reserven im Rahmen dieses Kapitalbands übersteigen. 

Art.  27 
II. Steuerfreie Einkünfte 

 

1 Steuerfrei sind:  

a) der Vermögensanfall infolge Erbschaft, Vermächtnis, Schenkung oder güter-
rechtlicher Auseinandersetzung; 

 

b) der Vermögensanfall aus rückkaufsfähiger privater Kapitalversicherung, aus-
genommen aus Freizügigkeitspolicen. Art. 23 Abs. 1 lit. a bleibt vorbehalten; 

 

c) die Kapitalzahlungen, die bei Stellenwechsel vom Arbeitgeber oder von Ein-
richtungen der beruflichen Vorsorge ausgerichtet werden, wenn sie die Emp-
fänger innert Jahresfrist zum Einkauf in eine Einrichtung der beruflichen Vor-
sorge verwenden; 

 

d) die Unterstützungen aus öffentlichen oder privaten Mitteln;  

e) die Leistungen in Erfüllung familienrechtlicher Verpflichtungen, ausgenommen 
die Unterhaltsbeiträge gemäss Art. 26 lit. f; 

 

                                                      
1) OR (SR 220) 
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f) der Sold für Militär- und Schutzdienst sowie das Taschengeld für Zivildienst;  

g) die Zahlung von Genugtuungssummen;  

h) die Einkünfte aufgrund der Bundesgesetzgebung über Ergänzungsleistungen 
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung; 

 

i) …  

j) der Sold der Milizfeuerwehrleute bis zu einem Betrag von jährlich Fr. 5 000.– für 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Kernaufgaben der 
Feuerwehr (Übungen, Pikettdienste, Kurse, Inspektionen und Ernstfalleinsätze 
zur Rettung, Brandbekämpfung, allgemeinen Schadenwehr, Elementarscha-
denbewältigung und dgl.); ausgenommen sind Pauschalzulagen für Kader, 
Funktionszulagen sowie Entschädigungen für administrative Arbeiten und für 
Dienstleistungen, welche die Feuerwehr freiwillig erbringt; 

 

k) die Gewinne, die in Spielbanken mit Spielbankenspielen erzielt werden, die 
nach dem Bundesgesetz über Geldspiel vom 29. September 20171) zugelassen 
sind, sofern diese Gewinne nicht aus selbständiger Erwerbstätigkeit stammen; 

 

l) die einzelnen Gewinne bis zu einem Betrag von 1 Million Franken aus der Teil-
nahme an Grossspielen, die nach dem BGS zugelassen sind, und aus der On-
line-Teilnahme an Spielbankenspielen, die nach dem BGS zugelassen sind; 

 

m) die Gewinne aus Kleinspielen, die nach dem BGS zugelassen sind;  

n) die einzelnen Gewinne aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Ver-
kaufsförderung, die nach Art. 1 Abs. 2 lit. d und e BGS diesem nicht unterste-
hen, sofern die Grenze von Fr. 1 000.– nicht überschritten wird. 

 

 o) Einkünfte aufgrund des Bundesgesetzes über Überbrückungsleistungen für 
ältere Arbeitslose2). 

                                                      
1) Geldspielgesetz (BGS) 
2) ÜLG (SR 837.2) 
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Art.  30 
3. Selbständige Erwerbstätigkeit 
a) Allgemeines 

 

1 Bei selbständiger Erwerbstätigkeit werden die geschäfts- oder berufsmässig 
begründeten und verbuchten Kosten abgezogen. 

 

2 Dazu gehören insbesondere:  

a) die geschäftsmässig begründeten Abschreibungen, Rückstellungen und Wert-
berichtigungen; 

 

b) die notwendigen Rücklagen für Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Drit-
te bis zu 10 Prozent des steuerbaren Geschäftsertrags, insgesamt jedoch 
höchstens bis zu 1 Million Franken; 

 

c) die eingetretenen Verluste auf dem Geschäftsvermögen;  

d) die Beiträge und Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des ei-
genen Personals, sofern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist; 

 

e) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Um-
schulungskosten, des eigenen Personals; 

 

f) …  

g) …  

h) die Zinsen auf Geschäftsschulden sowie Zinsen, die auf Beteiligungen nach 
Art. 21 Abs. 2 entfallen; 

 

i) gewinnabschöpfende Sanktionen, soweit sie keinen Strafzweck haben.  

3 Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören insbesondere:  

a) Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinn des schweizerischen Strafrechts;  

b) Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten oder als Gegenleistung für die 
Begehung von Straftaten; 
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c) Bussen (inkl. Steuerbussen und Strafsteuern) und Geldstrafen;  

d) finanzielle Verwaltungssanktionen, soweit sie einen Strafzweck haben.  

 4 Sind Sanktionen nach Abs. 3 lit. c und d von einer ausländischen Straf- oder 
Verwaltungsbehörde verhängt worden, so sind sie abziehbar, wenn: 

 a) die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre public verstösst; oder 

 b) die steuerpflichtige Person glaubhaft darlegt, dass sie alles Zumutbare unter-
nommen hat, um sich rechtskonform zu verhalten. 

Art.  35 
5. Allgemeine Abzüge 

 

1 Von den Einkünften werden abgezogen:  

a) die privaten Schuldzinsen im Umfang der nach Art. 23, 23a und 24 steuerba-
ren Vermögenserträge zuzüglich weiterer Fr. 50 000.–; 

 

b) die dauernden Lasten sowie 40 Prozent der bezahlten Leibrenten;  

c) die Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich ge-
trennt lebenden Ehegatten sowie die Unterhaltsbeiträge an einen Elternteil für 
die unter dessen elterlicher Sorge oder Obhut stehenden Kinder, nicht jedoch 
Leistungen in Erfüllung anderer familienrechtlicher Unterhalts- oder Unterstüt-
zungspflichten; 

 

d) die gemäss Gesetz, Statuten oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien 
und Beiträge zum Erwerb von Ansprüchen aus der Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung und aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge; 

 

e) die Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von vertraglichen Ansprüchen 
aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge im Sinn und im Um-
fang von Art. 82 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge1); 

 

                                                      
1) BVG (SR 831.40) 
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f) die Prämien und Beiträge für die Erwerbsersatzordnung, die Arbeitslosenversi-
cherung und die obligatorische Unfallversicherung; 

 

g) die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die Kranken- und die nicht 
unter lit. f fallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien der 
steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen, bis zum Ge-
samtbetrag von Fr. 4 000.– für in ungetrennter Ehe lebende, und von 
Fr. 2 000.– für die übrigen steuerpflichtigen Personen. Für jedes Kind, für wel-
ches die steuerpflichtige Person einen Abzug gemäss Art. 38 geltend machen 
kann, erhöhen sich diese Abzüge um Fr. 1 000.–; 

g) die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die Kranken- und die nicht 
unter lit. f fallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien der 
steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen, bis zum Ge-
samtbetrag von Fr. 4 800.– für in ungetrennter Ehe lebende, und von 
Fr. 2 400.– für die übrigen steuerpflichtigen Personen. Für jedes Kind, für wel-
ches die steuerpflichtige Person einen Abzug gemäss Art. 38 geltend machen 
kann, erhöhen sich diese Abzüge um Fr. 1 000.–; 

h) Leben Ehegatten in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe, werden vom 
niedrigeren Erwerbseinkommen, das ein Ehegatte unabhängig vom Beruf, Ge-
schäft oder Gewerbe des anderen Ehegatten erzielt, 10 Prozent, jedoch min-
destens Fr. 2 400.– und höchstens Fr. 5 000.– abgezogen. Als Erwerbsein-
kommen gelten die steuerbaren Einkünfte aus unselbständiger oder selbstän-
diger Erwerbstätigkeit abzüglich der Aufwendungen nach den Art. 29–33 und 
der allgemeinen Abzüge nach Art. 35 lit. d–f. Bei erheblicher Mitarbeit eines 
Ehegatten im Beruf, Geschäft oder Gewerbe des anderen Ehegatten oder bei 
gemeinsamer selbständiger Erwerbstätigkeit wird jedem Ehegatten die Hälfte 
des gemeinsamen Erwerbseinkommens zugewiesen. Eine abweichende Auftei-
lung ist vom Ehepaar nachzuweisen. 

 

i) die nachgewiesenen Kosten, jedoch höchstens Fr. 10 000.–, für die Drittbetreu-
ung jedes Kindes, welches das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und mit 
der steuerpflichtigen Person, die für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haus-
halt lebt, soweit diese Kosten in direktem kausalem Zusammenhang mit der 
Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen 
Person stehen; 

i) die nachgewiesenen Kosten, jedoch höchstens Fr. 25 000.–, für die Drittbetreu-
ung jedes Kindes, welches das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und mit 
der steuerpflichtigen Person, die für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haus-
halt lebt, soweit diese Kosten in direktem kausalem Zusammenhang mit der 
Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen Per-
son stehen; 

j) die Mitgliederbeiträge und Zuwendungen bis zu einem Gesamtbetrag von Fr. 
10 000.– an politische Parteien, die: 

 

1. im Parteienregister nach Art. 76a des Bundesgesetzes über die politischen 
Rechte eingetragen sind, 

 

2. in einem kantonalen Parlament vertreten sind, oder  
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3. in einem Kanton bei den letzten Wahlen des kantonalen Parlaments mindes-
tens 3 Prozent der Stimmen erreicht haben. 

 

k) von den einzelnen Gewinnen aus der Teilnahme an Geldspielen, welche nicht 
nach Art. 27 Abs. 1 lit. k–n steuerfrei sind, werden 5 Prozent, jedoch höchstens 
Fr. 5 000.–, als Einsatzkosten abgezogen; von den einzelnen Gewinnen aus 
der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen nach Art. 27 Abs. 1 lit. l werden 
die vom Online-Spielerkonto abgebuchten Spieleinsätze im Steuerjahr, jedoch 
höchstens Fr. 25 000.– abgezogen; 

 

l) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich der 
Umschulungskosten, bis zum Gesamtbetrag von Fr. 12 000.– pro steuerpflich-
tige Person, sofern: 

 

1. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vorliegt, oder  

2. das 20. Lebensjahr vollendet ist und es sich nicht um die Ausbildungskosten 
bis zum ersten Abschluss auf der Sekundarstufe II handelt. 

 

Art.  39a 
1a. Ausgleich der Folgen der kalten Progression 

 

1 Bei der Steuer vom Einkommen der natürlichen Personen werden die Folgen 
der kalten Progression durch eine gleichmässige Anpassung der Tarifstufen so-
wie der in Art. 35 lit. g–i und der in Art. 38 Abs. 1 genannten Abzüge vom Ein-
kommen ausgeglichen. Die Beträge sind auf Fr. 100.– auf- oder abzurunden. 

1 Bei der Steuer vom Einkommen der natürlichen Personen werden die Folgen 
der kalten Progression durch eine gleichmässige Anpassung der Tarifstufen so-
wie der in Art. 35 lit. g–l und der in Art. 38 Abs. 1 genannten Abzüge vom Ein-
kommen ausgeglichen. Die Beträge sind auf Fr. 100.– auf- oder abzurunden. 

2 Die Kantonale Steuerverwaltung passt die Tarifstufen und Abzüge an, wenn der 
Landesindex der Konsumentenpreise um mindestens 3,0 Prozent seit der letzten 
Anpassung gestiegen ist. 

 

3 Massgebend ist der Indexstand am 30. Juni vor Beginn der Steuerperiode, aus-
gehend vom Indexstand am 31. Dezember 2010. 

 

4 …  

5 …  

6 …  
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Art.  70 
2. Geschäftsmässig begründeter Aufwand 

 

1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch:  

a) die eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Steuern;  

b) die Beiträge und Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des ei-
genen Personals, sofern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist; 

 

c) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten bis zu 
20 Prozent des Reingewinnes an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, 
die im Hinblick auf öffentliche oder auf ausschliesslich gemeinnützige Zwecke 
von der Steuerpflicht befreit sind, sowie an Bund, Kantone, Gemeinden und de-
ren Anstalten; 

 

d) die Rabatte, Skonti, Umsatzbonifikationen und Rückvergütungen auf dem Ent-
gelt für Lieferungen und Leistungen sowie zur Verteilung an die Versicherten 
bestimmte Überschüsse von Versicherungsgesellschaften; 

 

e) die notwendigen Rücklagen für Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Drit-
te bis zu 10 Prozent des steuerbaren Gewinns, insgesamt jedoch höchstens 
bis 1 Million Franken; 

 

f) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Um-
schulungskosten, des eigenen Personals; 

 

g) gewinnabschöpfende Sanktionen, soweit sie keinen Strafzweck haben.  

2 Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören insbesondere:  

a) Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinn des schweizerischen Strafrechts;  

b) Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten oder als Gegenleistung für die 
Begehung von Straftaten; 

 

c) Bussen (inkl. Steuerbussen und Strafsteuern);  

d) finanzielle Verwaltungssanktionen, soweit sie einen Strafzweck haben.  
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 3 Sind Sanktionen nach Abs. 2 lit. c und d von einer ausländischen Straf- oder 
Verwaltungsbehörde verhängt worden, so sind sie abziehbar, wenn:  

 a) die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre public verstösst; oder 

 b) die steuerpflichtige Person glaubhaft darlegt, dass sie alles Zumutbare unter-
nommen hat, um sich rechtskonform zu verhalten. 

Art.  77 
III. Steuerberechnung 
1. Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 

 

1 Der steuerbare Gewinn von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften wird 
gesamthaft mit 6.5 Prozent besteuert. 

 

 2 Der Steuersatz wird bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, die in ein 
internationales Konzernverhältnis eingebunden sind, unter Berücksichtigung der 
direkten Bundessteuer auf die vom ausländischen Staat akzeptierte minimale 
Steuerbelastung angehoben. 

Art.  85 
IV. Verteilung 

 

1 Der Ertrag der Gewinnsteuer der juristischen Personen fällt im Umfang von 55 
Prozent an die Gemeinde. 

1 Der Ertrag der Gewinnsteuer der juristischen Personen fällt im Umfang von 
40 Prozent an die Gemeinde. 

2 …  

Art.  90 
II. Steuerberechnung 

 

1 Die einfache Steuer beträgt 0.065 Promille des steuerbaren Eigenkapitals; vor-
behalten bleibt Abs. 2. 

1 Die einfache Steuer beträgt 0.065 Promille des steuerbaren Eigenkapitals. Der 
Tarif beginnt für im Kanton nach Art. 59 persönlich zugehörige juristische Perso-
nen bei Fr. 120.–. Für im Kanton nach Art. 60 wirtschaftlich zugehörige juristische 
Personen beginnt der Tarif bei Fr. 70.–. 

a) …  

b) …  
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2 Die Kapitalsteuer beträgt mindestens Fr. 900.–. 2 Aufgehoben. 

3 Eigenkapital der Vereine, Stiftungen und übrigen juristischen Personen, ein-
schliesslich der kollektiven Kapitalanlagen, unter Fr. 50 000.– wird nicht besteu-
ert. 

 

Art.  93 
Bemessung des Reingewinnes 

 

1 Der steuerbare Reingewinn bemisst sich nach dem Ergebnis der Steuerperiode.  

 1bis Lautet der Geschäftsabschluss auf eine ausländische Währung, ist der steu-
erbare Reingewinn in Franken umzurechnen. Massgebend ist der durchschnittli-
che Devisenkurs (Verkauf) der Steuerperiode. 

2 Wird eine juristische Person aufgelöst oder verlegt sie ihren Sitz, die Verwal-
tung, einen Geschäftsbetrieb oder eine Betriebsstätte ins Ausland, werden die 
aus nicht versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven zusammen mit dem 
Reingewinn des letzten Geschäftsjahrs besteuert. 

 

Art.  94 
Bemessung des Eigenkapitals 

 

1 Das steuerbare Eigenkapital bemisst sich nach dem Stand am Ende der Steu-
erperiode. 

 

2 Bei über- oder unterjährigen Geschäftsabschlüssen bestimmt sich die Höhe der 
Kapitalsteuer nach der Dauer des Geschäftsjahres. 

 

 3 Lautet der Geschäftsabschluss auf eine ausländische Währung, ist das steuer-
bare Eigenkapital in Franken umzurechnen. Massgebend ist der Devisenkurs 
(Verkauf) am Ende der Steuerperiode. 

Art.  157 
Akteneinsicht 

 

1 Steuerpflichtige Personen sind berechtigt, in die von ihnen eingereichten oder 
unterzeichneten Akten des laufenden Veranlagungsverfahrens Einsicht zu neh-
men. 
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2 Die übrigen Akten stehen der steuerpflichtigen Person nach Ermittlung des 
Sachverhalts offen, soweit dem schutzwürdigen Interesse an der Einsicht nicht 
überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen. 

 

3 Wird einer steuerpflichtigen Person die Einsichtnahme in ein Aktenstück ver-
weigert, darf darauf zu deren Nachteil nur abgestellt werden, wenn ihr von dem 
für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ausser-
dem Gelegenheit gegeben worden ist, sich zu äussern und Gegenbeweismittel 
zu bezeichnen. 

 

4 …  

 5 Auf Ersuchen der steuerpflichtigen Person bestätigt die Kantonale Steuerver-
waltung die Verweigerung der Akteneinsicht durch eine Verfügung, die durch Be-
schwerde angefochten werden kann. 

 Art.  160a 
Elektronisches Verfahren 

 1 Das Verfahren kann elektronisch geführt werden. Dabei ist die Authentizität und 
Integrität der Datenübermittlung sicherzustellen. 

 2 Die Steuererklärung samt Beilagen kann elektronisch eingereicht werden. An-
stelle der persönlichen Unterzeichnung hat die steuerpflichtige Person elektro-
nisch zu bestätigen, dass ihre Angaben vollständig und wahrheitsgetreu sind. 

 3 Verfügungen und Dokumente können der steuerpflichtigen Person mit deren 
Einverständnis in elektronischer Form zugestellt werden. 

 4 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten. 

Art.  161 
I. Verfahrenspflichten der steuerpflichtigen Personen 
1. Steuererklärung 

 

1 Die steuerpflichtigen Personen werden durch öffentliche Bekanntgabe oder Zu-
stellung des amtlichen Formulars aufgefordert, die Steuererklärung einzureichen. 
Wer kein Formular erhält, muss es bei der zuständigen Behörde verlangen. 
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2 Die steuerpflichtige Person muss die Steuererklärung wahrheitsgemäss und 
vollständig ausfüllen, persönlich unterzeichnen und samt den vorgeschriebenen 
Beilagen fristgemäss der zuständigen Behörde einreichen. 

 

 3 Die Steuerdeklaration sowie zusätzliche Hinweise müssen ausschliesslich in 
den dafür vorgesehenen Formularfeldern erfolgen. Ausserhalb dieser Formular-
felder angebrachte Hinweise und Angaben gelten als nicht erfolgt und nicht ak-
tenkundig. 

 Art.  188a 
Bundesgericht 

 1 Gegen den Entscheid des Obergerichts können die steuerpflichtige Person, die 
Eidgenössische Steuerverwaltung und die Kantonale Steuerverwaltung nach 
Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes1) Beschwerde in öffentlich-rechtlichen 
Angelegenheiten erheben.  

Art.  205 
III. Schlussrechnung 

 

1 Die Schlussrechnung wird der steuerpflichtigen Person nach Vornahme der 
Veranlagung zugestellt. Sie kann mit der Eröffnung der Veranlagung verbunden 
werden. 

 

2 Wird gegen die Veranlagung Einsprache erhoben, gilt die Schlussrechnung als 
aufgehoben. Eine neue Schlussrechnung wird der steuerpflichtigen Person nach 
dem Entscheid über die Veranlagung zugestellt. Sie kann mit der Eröffnung des 
Entscheides verbunden werden. 

2 Aufgehoben. 

3 Wird gegen den Entscheid über die Veranlagung Beschwerde erhoben, gilt die 
Schlussrechnung als aufgehoben. Eine neue Schlussrechnung wird der steuer-
pflichtigen Person nach Abschluss des Rechtsmittelverfahrens zugestellt. 

3 Aufgehoben. 

 II. 

      Keine Fremdänderungen. 

                                                      
1) BGG (SR 173.110) 
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 III. 

      Keine Fremdaufhebungen. 

 IV. 

 Diese Änderung untersteht dem fakultativen Referendum. 
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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